
     Legende
        Signaturen gemäß der Verordnung über die Ausarbeitung
        der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
        (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

1.      Art der baulichen Nutzung
        (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuches -BauGB-, 
        §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

15.     Sonstige Planzeichen

        Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche der 
        vorliegenden Flächennutzungsplan-Änderung

        Sonderbaufläche "Weingut / Gastronomie und 

9. Grünflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4 BauGB)

Private Grünfläche

        Beherbergung" (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) 
SO
Weingut,

Beherbergung
Gastronomie,

        Sonderbaufläche "Stellplatz / Rastplatz und 
        Erholung" (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO) 

SO
Stellplatz,

Erholung
Rastplatz,

13.     Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten

        Grenze des Landschaftsschutzgebietes
        "Selztal" (LSG-7300-003)

          im Sinne des Naturschutzrechts (§ 5 Abs. 4 BauGB)

Am Bleichweg

Auf der Ziegelwiese
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SO
Weingut,

Beherbergung
Gastronomie,

SO
Stellplatz,

Erholung
Rastplatz,
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Fassung zur frühzeitigen Offenlage

39. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans

39. Teilfortschreibung des
Flächennutzungsplans im

Bereich des Adelpfads

VG Gau-Algesheim

Übersichtskarte (unmaßstäblich)

Planungsträger:

Verbandsgemeinde Gau-Algesheim

Geltungsbereiche 

 im Bereich des Adelpfads

Ausschnitt aus dem wirksamen
FNP der VG Gau-Algesheim mit
den Änderungsbereichen der
vorliegenden Änderung

Darstellung der Änderungen:
Umwidmung von Flächen für die
Landwirtschaft in ein
Sondergebiet, in private
Grünflächen, einen privaten
Parkplatz sowie in eine Fläche
für private Verkehrsflächen
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